
 

 

 
 
 
 

I G A M  
Düsseldorfer Str. 50 . 47051 Duisburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zweites Gesetzes zur Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
– Heizwertklausel 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Petersen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren. 
 
Die Heizwertklausel berührt im Kern unsere Industrie, Aufbereitung von 
HMVA, nicht. Daher verweisen wir zur Vermeidung größeren Aufwands 
auf die Stellungnahme der vorrangig betroffenen Müllverbrennungs-
anlagenbetreiber (ITAD). 
 
Anmerken möchten wir allerdings pauschal, dass die Heizwertklausel in 
unseren Augen materiell nicht von Nachteil ist. Im Gegenteil, es gibt 
sogar einige deutliche, im Bipro-Gutachten, das von Ihnen auch 
herangezogen wird, aufgeführte Vorteile, die nun leider entfallen (u.a. 
klares Abgrenzungskriterium und auch Instrument, das der 
Verbrennung niederkalorischer Abfälle und Einstufung als mit der 
stofflichen Verwertung gleichrangig entgegensteht). 
 
Ungeachtet dessen sehen wir (leider) aufgrund der europäischen 
Vorgaben die Streichung als geboten an und sehen darin auch den 
tragenden Grund für die Streichung der Heizwertklausel (siehe Art. 4 
AbfRRL und Vertragsverletzungsverfahren 2014/2003). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
 
RA Reinhard Fischer 
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